
Gemeinderat M i s t e l b a c h   Blatt: 267 
 

Niederschrift über die Sitzung 
 
 
Am Montag, 18.12.2017 in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft 
Mistelbach 
 
 
Alle 13 Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen. Hiervon waren 12 anwesend, 1 entschuldigt, - nicht entschuldigt, so 
dass die Beschlussfähigkeit gegeben war. 

 

Anwesend waren: 

Vorsitzender: 

Matthias Mann I. Bgm. 

Gemeinderäte: 

Bär, Alexander 

Bayer, Horst 

Ermer, Daniel 

Gießübel, Kerstin 

Gustke, Daniela 

Härtel, Udo 

Habla, Sabine 

Licha, Harald 

Miklis, Monika 

Schütze, Martin 

Wich, Uwe 
 
 
 
 
 
 
 
Schriftführer: 
 
Ulrike Dorsch 

Entschuldigt fehlten: 

Hofmann, Sabine 

 

Grund der Abwesenheit:  
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  1. Bürgermeister Matthias Mann eröffnet um 18:30 Uhr die Sitzung. 

  Er stellt fest, dass alle Gemeinderatsmitglieder ordnungsgemäß geladen 
wurden und dass Zeit, Ort und Tagesordnung für die öffentliche Sitzung 
entsprechend der Bayer. Gemeindeordnung ortsüblich bekannt gemacht 
worden sind. 

  Besonders begrüßt Bürgermeister Mann die anwesende Öffentlichkeit. 

403 12 Tagesordnung: 

  Die Tagesordnung wird bekannt gegeben. 

  Die Tagesordnung wird angenommen. 12 : 0 

404 12 zu TOP 1: 

  Antrag auf Neubau eines Erdbeckens für Silosickersaft auf Fl.Nr. 716 und 
719 Gemarkung Mistelbach 

  _________________________________________________________________________ 

  Bgm. Mann stellt dem Gemeinderat das geplante Bauvorhaben vor: 
Das Bauvorhaben liegt im Bereich des Gemeindeteils Reut.  

  Es entsteht ein Erdbecken zum Sammeln von Silosickerwasser, Oberflä-
chenwasser des Fahrsilos und Rindergülle.  

  Das Bauvorhaben wurde emissionsrechtlich, naturschutzrechtlich und 
wasserrechtlich vom LRA geprüft. Es gibt keine Beanstandungen.  

  Das Bauvorhaben liegt im Außenbereich. Es handelt sich um ein privile-
giertes Bauvorhaben gemäß § 35 Abs. 1 BauGB. Das gemeindliche Einver-
nehmen gemäß § 36 Abs. 1 BauGB zu diesem Außenbereichsbauvorhaben 
auf den Fl.Nr. 716 und 719 Gemarkung Mistelbach wird erteilt. 12 : 0 

  zu TOP 2:  

  Sachstand Bauvorhaben Kinderhort/Volksschule 
  _________________________________________________ 

  Bgm. Mann berichtet in Sachen Hortneubau bzw. Neugestaltung der 
Schulaula:  

  Der Umbau der Aula soll inklusive Malerarbeiten in der KW 51 fertig ge-
stellt werden. Am Mittwoch, 20.12.2017, wird die Beleuchtung installiert. 
Donnerstag, 21.12.2017 und Freitag, 22.12.2017 soll laut Plan gemalert 
werden. Bei Schulbeginn am 8. Januar 2018 sollten keine Arbeiten im Be-
stand mehr notwendig sein. 

  Die Installation des Fettabscheiders, so der Bgm., soll ebenfalls in dieser 
Woche noch erfolgen. Wenn das erledigt werden kann, können die Pflas-
terarbeiten bis auf den Parkplatz fertig gestellt werden.  

  Nach den Weihnachtsferien sollen die Fliesenarbeiten im Hort beginnen.  
  Termin für die Verlegung der Bodenbeläge ist die KW 4.  

  Frau Schwarzmeier (Architekturbüro Horstmann) wird einen Vorschlag für 
die farbliche Gestaltung der Räume des Kinderhorts unterbreiten. Ge-
meinderätin Gustke und Gemeinderat Schütze schlagen vor, zwei Farbvor-
schläge von Frau Schwarzmeier als Entscheidungsvorlage erstellen zu las-
sen.   
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  Da trotz dem anständigen Baufortschritt noch viele Gewerke fertig gestellt 
werden müssen, gibt Bgm. Mann im Augenblick noch keinen Termin für 
den Einzug bekannt. o. A. 

  zu TOP 3: 

  Bekanntgaben 
  _______________ 

  Antrag auf streckenbezogene Geschwindigkeitsbeschränkung 

  Bgm. Mann gibt dem Gemeinderat Kenntnis über den Antrag für eine stre-
ckenbezogene Geschwindigkeitsbeschränkung vor der Grundschule (Sit-
zung vom 06.11.2017). Er verliest die Antragsbegründung. 

  Bgm. Mann berichtet, dass das LRA den Eingang inzwischen bestätigt hat.  

  Es wird für Anfang Januar ein Termin abgesprochen. o. A. 

  Bundesförderprogramm für Breitbandverbesserungsprojekte 

  Bgm. Mann berichtet, dass am 7. Dezember die Kick-Off-Besprechung für 
die Erstellung des FTTH-Masterplanes stattgefunden hat.  

  Das Ingenieurbüro Reuther hat die einzelnen Verfahrensschritte erklärt.  

  Der erste Verfahrensschritt wird eine erneute Markterkundung sein, bei 
der die Übertragungsgeschwindigkeit jedes einzelnen Anschlusses im 
Ortsgebiet überprüft wird.  

  Herr Reuther hat u. a. darauf hingewiesen, wie wichtig die Nutzung von 
Synergien sind. D. h. die Einbringung von Glasfaser und zukünftige Tief-
bauarbeiten müssen koordiniert werden. Wenn das der Fall ist, sind Kos-
teneinsparungen von 40 % möglich.  

  Bgm. Mann führt aus, dass Glasfaser die Basis für jede zukünftige Digita-
lisierung darstellt. Diesbezüglich ist die Gemeinde Mistelbach auf dem 
richtigen Weg.  

  Herr Reuther wird Anfang 2018 dem Gemeinderat in einer Sitzung zur 
Verfügung stehen. o. A. 

  zu TOP 4: 

  Sonstiges 
  __________ 

  Straßenbeleuchtung  

  Gemeinderat Härtel informiert darüber, dass die Laterne bei der ehemali-
gen Tankstelle ausgefallen ist. Außerdem wäre eine zusätzliche Beleuch-
tung an der Kreuzung Wolfsgarten – Fahrradweg Thalweg wünschenswert. 
Bgm. Mann wird sich erkundigen, ob Erdarbeiten dazu erforderlich sind. o. A. 

  Computerraum in der Mistelbacher Schule  

  Gemeinderätin Habla informiert, dass der Computerraum in der Mistelba-
cher Schule im Moment nicht gut genutzt werden kann. Bgm. Mann teilt 
mit, dass dieses Problem im Server begründet liegt. Es wurde bereits ein 
Angebot eingeholt. Das Problem soll im nächsten Jahr gelöst werden. o. A. 
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405 12 zu TOP 5: 

  Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Gemeinderatssitzung 
vom 06.11.2017. 

  ________________________________________________________________________ 

  Die Niederschrift wird genehmigt. 12 : 0 


